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Vorwort

Die fueV (föderalistische union europäischer Volksgruppen) – der größte euro-
päische Dachverband der autochthonen, nationalen minderheiten/Volksgruppen -, 
verabschiedete 2006 gemeinsam mit der JeV (Jugend europäischer Volksgruppen) die
 
„Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen in Europa“ .

Die charta – als politisches grundsatzdokument – stellt das selbstverständnis, die 
grundprinzipien und die grundrechte der europäischen minderheiten sowie politi-
sche forderungen und handlungsempfehlungen zum minderheitenschutz dar. Die 
charta hebt den positiven Beitrag der minderheiten zur sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt sowie zum aufbau einer europäischen Zivilgesellschaft hervor. 

In fortführung der Verabschiedung der charta der autochthonen, nationalen min-
derheiten/Volksgruppen in europa hat sich die fueV zur jährlichen auswahl und 
Bearbeitung eines der grundrechte entschieden. 

Zielsetzung ist es, ergänzend zur charta, ein anwendbares Kompendium des minder-
heitenschutzes in europa zu erarbeiten. Leitend dabei ist der gedanke, dass nur die 
Kenntnis der eigenen Rechte den angehörigen der autochthonen, nationalen minder-
heiten deren praktische anwendung, zeitgemäße ausgestaltung und Weiterentwick-
lung ermöglicht. Dies ist die Voraussetzung für die erhaltung und entwicklung der 
autochthonen, nationalen minderheiten, ihrer Identität, der oftmals vom aussterben 
bedrohten sprachen, ihre Kultur, eigenart, Überlieferung und traditionen - als un-
wiederbringliches erbe und Wert eines vielfältigen und mehrsprachigen europas. 

nach der Verabschiedung der charta 2006 in Bautzen/Budyšin und der Bearbeitung 
des Rechts auf Bildung in tallinn 2007, steht das Jahr 2008 ganz im Zeichen der 
medien. 

medien haben im 21. Jahrhundert einen entscheidenden einfluss auf die persönliche 
und gesellschaftliche entwicklung. mit Blick auf die neuen anforderungen der me-
diengesellschaft und der rasanten entwicklungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie ist es erklärtes Ziel der autochthonen, nationalen min-
derheiten, an diesen entwicklungen teil zu haben und sie positiv für sich zu nutzen. 

Die empfehlungen zur zeitgemäßen umsetzung des Rechts auf Information und 
eigene medien wurde zusammen mit den experten von meRcatoR meDIa Wales 
erarbeitet und dem fueV-Kongress 2008 in Pécs / fünfkirchen vorgelegt. 
 

Pécs/fünfkirchen/ungarn, september 2008
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EMPFEHLUNGEN: 
Das recht auf Informationen und eigene Medien
Unter Berufung auf,

die 2006 von der fueV (föderalistische union europäischer Volksgruppen) 
und der JeV (Jugend europäischer Volksgruppen) beschlossenen Charta der 
autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen in Europa und dem 
darin verankerten selbstverständnis der europäischen minderheiten, den grund-
prinzipien und grundrechten sowie den politischen forderungen und handlungs-
empfehlungen,

Unter Berufung auf,
die in den völkerrechtlichen und politischen Dokumenten verankerten allgemei-
nen Menschenrechten und Grundfreiheiten,

sowie unter Berufung auf 
folgende völkerrechtliche und politische Dokumente, das Recht auf Infor-
mation und eigene Medien und die europäischen Minderheiten betref-
fend,

- allgemeine erklärung der menschenrechte aemR; uno, 1948 - §19, §22, §27,
- Konvention zum schutze der menschenrechte und grundfreiheiten, europarat, 

1950 - §10
- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; uno, 

1966 - §15
- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, uno, 1966 - §19, 

§27
- erklärung über die freie meinungsäußerung und -verbreitung, europarat, 1982 - 

§II
- allgemeine Bemerkung 18 der Diskriminierungsverbote, ausschuss für men-

schenrechte, uno, 1989
- Übereinkommen über die Rechte des Kindes; uno, 1989 - §17, §29
- abschlussdokument der Wiener Konferenz, KsZe/ osZe 1989 - §45, §59
- Dokument des Kopenhagener treffens der Konferenz über die menschliche 

Dimension der KsZe, KsZe/ osZe, 1990 - §9, §10, §32, §33
- Dokument des Krakauer symposiums über das kulturelle erbe der KsZe-teil-

nehmerstaaten, KsZe/ osZe, 1991 – para.6
- Bericht des KsZe-expertentreffens über nationale minderheiten, genf, KsZe/ 

osZe, 1991
- erklärung über die Rechte von angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser 

und sprachlicher minderheiten, uno, 1992
- europäische charta der Regional- oder minderheitensprachen, europarat, 1992 - 

§7, §11, §12
- Rahmenübereinkommen zum schutz nationaler minderheiten; europarat, 1995 - 

§9, §17
- oslo-empfehlungen über die sprachlichen Rechte nationaler minderheiten, 
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hoher Kommissar für nationale minderheiten der osZe, 1998 - §8, §9, §11
- europäisches Übereinkommen über das grenzüberschreitende fernsehen, euro-

parat, 1989, geändert 1998 – insbesondere §10(3), §10a
- charta der grundrechte der europäischen union, europäische union, 2000 - §11
- allgemeine erklärung zur kulturellen Vielfalt, unesco, 2001
- Leitlinien zur Verwendung von minderheitensprachen in den Rundfunkmedien, 

hoher Kommissar für nationale minderheiten der osZe, 2003
- Übereinkommen zum schutz und zur förderung der Vielfalt kultureller aus-

drucksformen, unesco, 2005
- Internationale mechanismen zur förderung der freien meinungsäußerung: Joint 

Declaration on Diversity in Broadcasting, uno, osZe, oas, achPR, 2007
- erklärung über die Rechte der indigenen Völker, uno, 2007 – insbesondere §16
- Richtlinie zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der mitgliedstaaten über die ausübung der fernsehtätigkeit 2007/65/ec, eu-
ropäische union, (Richtlinie „fernsehen ohne grenzen“) 1989, geändert 1997, 
geändert (und umbenannt) 2007 - §2a.

formuliert die FUEV das Recht auf Medien sowie dessen Ausgestaltung für 
Angehörige der autochthonen, nationalen Minderheiten in Europa unter 
Beachtung der jeweiligen minderheitenspezifischen Kontexte wie folgt:

rECHt AUF MEDIEN
Das Recht auf Medien ist ein Grundrecht eines jeden Bürgers, der in einer 
offenen und demokratischen Gesellschaft lebt.

ZIELE
- medien sind ein wesentlicher teil der gewährleistung der meinungsfreiheit in 

einer offenen und demokratischen gesellschaft.

- medien sind ein wesentlicher teil der gewährleistung der Rechte der 
autochthonen, nationalen minderheiten und der Bewahrung, entwicklung und 
förderung der Identität, sprache, Kultur und eigenart.

- medienpluralismus und mehrsprachigkeit sind wesentliche Bestandteile bei 
der sicherung kultureller Vielfalt und tragen zur toleranz, akzeptanz, Respekt, 
gegenseitigem Verständnis und dem austausch zwischen verschiedenen gemein-
schaften bei.

- Das Recht auf angemessenen Zugang zu medien für die mitglieder autochthoner, 
nationaler minderheiten beinhaltet das Recht, eigene medien herzustellen und zu 
produzieren und auch durch andere produzierte medieninhalte zu empfangen. 

- minderheiten haben ein Recht auf diskriminierungsfreie Berichterstattung in 
allen medien (öffentlichen, privat-kommerziellen und nichtkommerziellen). 
Öffentlich-rechtliche medien tragen gegenüber den minderheiten eine besondere 
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Verantwortung dafür, dass die Repräsentanz der autochthonen, nationalen min-
derheiten in den organisationen der medien sowie die nicht-Diskriminierung in 
hinblick auf den Inhalt gewährleistet ist.

VErwIrKLICHUNG DES rECHtS AUF MEDIEN UND 
INForMAtIoN
für die Verwirklichung des Rechts auf medien auf der grundlage der chancengleich-
heit müssen medien und Informationen für alle verfügbar, zugänglich, annehmbar 
und anwendbar gestaltet werden.

MEDIEN IM 21. JAHrHUNDErt / INtErNAtIoNALE 
StANDArDS UND ANwENDUNGEN VoN MEDIEN
medien des 21. Jahrhunderts bilden einen wesentlichen teil der entwicklung sozialer 
Zusammenhänge über gemeinschaften hinweg und gewährleisten die freie mei-
nungsäußerung von einzelpersonen und Bürgern.

medien operieren heutzutage in einem Zeitalter der Konvergenz, in der alte und neue 
medienformen von organisationen und einzelpersonen gleichermaßen genutzt wer-
den, um alle möglichen formen von Informationen und Wissen zu vermitteln. me-
dien schließen die herausgabe von gedruckten Zeitungen, Zeitschriften und anderen 
Printerzeugnissen wie z.B. Bücher, Radio- und fernsehsendungen, filme, Webca-
sting und andere formen elektronischer Kommunikation ein. Die medienkonvergenz 
hat die medienformen nicht nur verändert, sondern auch die grenzen zwischen der 
Rolle des Produzenten und der Rolle des empfängers verwischt. 

obwohl der einzelne heute medien leichter herstellen kann als früher, ist die öffent-
liche Bereitstellung von Ressourcen für die herstellung und Verbreitung von medien 
noch immer ein wichtiges thema. alle gemeinschaften müssen Zugang zu medie-
neinrichtungen haben. 

Regulierungssysteme müssen offen, transparent und fair sein.
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MEDIEN UND MINDErHEItEN
medien sind ein wesentlicher Bestandteil des minderheitenschutzes und der minder-
heitenförderung.

medien tragen dazu bei, die Identität von angehörigen der autochthonen, nationalen 
minderheiten zu stärken und im sinne einer kritischen auseinandersetzung mit den 
Werten und traditionen der minderheiten zu fördern. medien schaffen eine wichtige 
Voraussetzung, dass die angehörigen der autochthonen, nationalen minderheiten, 
ihre Identität, Kultur, sprache, geschichte, eigenart, traditionen, kulturelles erbe 
und Überlieferung bewahren, pflegen und weiterentwickeln können.

medien sind unverzichtbare Bausteine für den erhalt und die anpassung der 
minderheiten-sprachen an eine moderne gesellschaft. unter anderem tragen sie 
bei zur stimulierung des Verstehens von verschiedenen Varianten einer sprache, der 
Verbreitung und anwendung neuer Wörter und der ausbildung der sprach-, schreib- 
und Lesefertigkeit bei. 

es ist aufgabe des staates, den freien Zugang zu medien zu ermöglichen, die medien 
für alle – minderheiten eingeschlossen – zur Verfügung zu stellen und ihre anwend-
barkeit zu garantieren. Darüber hinaus muss den minderheiten die möglichkeit 
gegeben werden, eigene medien zu entwickeln und die Integration in die mehrheits-
medien zu erleichtern. medien müssen ihre Inhalte diskriminierungsfrei gestalten.  

Um das Recht auf Medien und den damit verbundenen Medienzielen auf 
dem Hintergrund der spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten 
sowie den Medientraditionen und regionalen Besonderheiten jeder einzel-
nen autochthonen, nationalen Minderheit entsprechend, zeitgemäß und auf 
Grundlage internationaler Rechtsdokumente und geltender internationaler 
Medienstandards ausgestalten zu können, unterstreicht die FUEV:

rAtIFIZIErUNG UND UMSEtZUNG DEr rECHtLICHEN 
VErPFLICHtUNGEN
Dringend erforderlich für die Anwendung des Rechts auf Medien sind:

- die Ratifizierung und im sinne der minderheit zeitgemäße und vollständige um-
setzung völkerrechtlicher Dokumente, vor allem des Rahmenübereinkommens 
zum schutz der nationalen minderheiten und der europäischen charta der Regi-
onal- oder minderheitensprachen des europarates durch die jeweiligen staaten.

- die Interpretation von bereits bestehenden texten um den aspekt der neuen 
medien zu erweitern - vor allem im Bereich des Berichts- und monitoring-Verfah-
rens.

- der einbezug aller medien in neue rechtliche Verpflichtungen, die sich mit medi-
enformen beschäftigen.
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In diesem Zusammenhang ergeht die Aufforderung der FUEV:

- an alle staaten die grundsätze, Verpflichtungen und maßnahmen der Dokumente 
für alle minderheiten im Land umzusetzen. 

- an die Interessenvertretungen der autochthonen, nationalen minderheiten konti-
nuierlich die vorhandenen möglichkeiten zur teilnahme an den monitoringpro-
zessen zu nutzen und zum transparenten Berichtswesen beizutragen.

MEDIENKoNVErGENZ UND GANZHEItLICHEr 
ANSAtZ
entsprechend geltender internationaler medienstandards und -anwendungen hat 
sich die gestaltung der mediensysteme der autochthonen, nationalen minderheiten 
an dem grundsatz der medienkonvergenz im hinblick auf den Zugang zu Inhalten, 
Produktionen und der Verbreitung zu orientieren.

medien umfassen somit folgende medienbereiche:

i.  gedruckte Zeitungen und Zeitschriften sowie andere Druckerzeugnisse
ii.  fernseh- und Radiosendungen – digital und analog, über satellit und Kabel
iii.  fernseh- und Radio-Webcasting und -Podcasting
iv. onlineausgaben von Zeitungen und Zeitschriften
v.  online-multimediaseiten (einschließlich Blogs, social networking usw.)
vi. filme

und werden von den folgenden hergestellt:

i. Bürgern und einzelpersonen
ii. gesellschaftsgruppen und -verbänden
iii. Kommerziellen Betreibern und Betreibern aus dem privaten sektor
iv. Öffentlichen organisationen, unternehmen und einrichtungen.

mediensysteme sind entsprechend den anforderungen der jeweiligen minderheit 
gemäß den folgenden Kriterien zu gestalten:

Verfügbarkeit: medien müssen den autochthonen, nationalen minderheiten in 
ausreichendem maße zur Verfügung stehen – im hinblick auf das ergebnis (audio, 
audiovisuell, text), der anwendungen (Plattformen, die sendungen, Web, Druck-
medien, digitales audio usw. enthalten) und Quellen (verschiedene anbieter und 
medienbetreiber) sowie Inhalten mit einer Vielfalt an genres (nachrichten, fiktion, 
Kinder usw.). Professionelle ausbildungen und Karrieremöglichkeiten müssen den 
autochthonen, nationalen minderheiten europas im mediensektor zur Verfügung 
stehen.

Zugänglichkeit: allen autochthonen, nationalen minderheiten ist der leichte und an-
gemessene Zugang zu medien in ihrer sprache zu gewährleisten, wenn diese in ihrem 
eigenen oder einem nachbarland produziert werden. aufgrund der sich entwickeln-
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den digitalen technologien und der steigenden Zahl von Plattformen ist der gleiche 
Zugang zu allen Plattformen und anwendungen wichtig. In der digitalen Welt müssen 
minderheiten die Rechte auf medien behalten, die sie bereits analog besessen haben.

Annehmbarkeit: Die Inhalte und der Zugang zu medien müssen qualitativ hoch-
wertig sein. es müssen originalproduktionen und nicht nur Übersetzungen (von 
texten und audiovisuellen Inhalten) gefördert werden. es muss möglich sein, sich mit 
allen themen zu beschäftigen und nicht nur mit lokalen themen oder bestimmten 
Inhalten. 

Anwendbarkeit: medien sind ein besonders dynamischer Bereich, und die kommu-
nikativen Bedürfnisse von minderheiten sind nicht anders als die der mehrheitsbe-
völkerungen. medienrechte und -bestimmungen müssen sich an die erfordernisse 
der sich ständig verändernden medienlandschaft anpassen und zeitgemäß gestaltet 
werden.

medieninhalte für die autochthonen, nationalen minderheiten müssen auch die 
Vertretung in den etablierten medien und medien der mehrheitsbevölkerung des 
jeweiligen staates umfassen. themen des gegenseitigen Verständnisses und der to-
leranz werden sowohl anhand von medien der mehrheitsbevölkerungen als auch der 
minderheiten vermittelt. In die ausgestaltung der mediensysteme ist die direkte ein-
bindung der betroffenen autochthonen, nationalen minderheit und ihrer Interessen-
organisationen zu gewährleisten. Das mediensystem ist entsprechend der Kriterien zu 
überprüfen, auszurichten und zu evaluieren.

medien tragen eine besondere Verantwortung bei der Konstruktion des Bildes über 
autochthone, nationale minderheiten. eine stigmatisierende Berichterstattung über 
nationale minderheiten in den medien trägt wesentlich dazu bei, dass negative 
Klischees über minderheiten verbreitet werden. Deshalb müssen medien generell 
diskriminierungsfrei gestaltet werden. 

Für die Erreichung der Medienziele sind entsprechende Rahmenbedin-
gungen zu gewährleisten:

- Bewahrung von bestehenden medienbestimmungen 
- mit- und selbstbestimmung in medienangelegenheiten
- entwicklung eigener medieninstitutionen
- Repräsentation in mehrheitsmedien/etablierten medien 
- Ressourcen für die entwicklung von Inhalten
- ausbildung von qualifiziertem Personal 
- gesamtanalyse der umsetzungen des Rechts auf medien in den jeweiligen min-

derheiten
- Verbot diskriminierender medieninhalte in form einer eu-Richtlinie
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BEStEHENDE MEDIENBEStIMMUNGEN
Die bestehenden medienbestimmungen und medieneinrichtungen müssen bewahrt 
und dabei den veränderten Verhältnissen angepasst werden.

Voraussetzung dafür ist:

1. Die Verfügbarkeit und den Zugang zu medien in Übereinstimmung mit den an-
forderungen der minderheiten sicher zu stellen.

2. Das Recht auf öffentliche und / oder private medieneinrichtungen.
3. Die unentgeltliche nutzung von medien in der eigenen sprache oder zu einem 

angemessenen, mit den medien der mehrheitsbevölkerung vergleichbaren Preis.
4. Die gestaltung der medieneinrichtungen unter Berücksichtigung der besonderen 

Bedingungen der minderheiten,
i) kleinere medieneinrichtungen in abhängigkeit von der sozioökonomischen 

und demographischen situation
ii) höhere Kosten wegen des kleineren Verbreitungsgrades und empfänger-

kreises.
5. Die sicherstellung, dass medien-einrichtungen adäquate finanzielle Ressourcen 

haben, um gleichheit zu erzeugen. Dies gilt sowohl in hinblick auf medienbe-
stimmungen für die minderheiten im geiste der nicht-Diskriminierung als auch 
bezüglich des Zugangs und der Verfügbarkeit.

MIt- UND SELBStBEStIMMUNG IN 
MEDIENANGELEGENHEItEN
um den Zielen im Bereich der medien entsprechen und das Recht auf medien bei 
minderheiten sichern zu können, ist die Beteiligung der minderheiten und das Recht 
auf mit- und selbstbestimmung in medienangelegenheiten unerlässlich.

Das Recht auf angepasste Formen der Selbstverwaltung und der kulturellen Autono-
mie ist eines der grundrechte der autochthonen, nationalen minderheiten.

mit- und selbstbestimmung in medienangelegenheiten ist Voraussetzung für die 
ganzheitliche ausgestaltung entsprechend den anforderungen der jeweiligen minder-
heit. 
Die mit- und selbstbestimmung sollte vor allem im Bereich der medieninhalte und 
-ziele sowie der Rahmenbedingungen angewandt werden.

ENtwICKLUNG EIGENEr MEDIENEINrICHtUNGEN
Die entwicklung eigener medien und die teilhabe an diesen medien durch die ange-
hörigen der minderheiten, sind ein wesentlicher aspekt, um geeignete medienange-
bote und -institutionen zu schaffen.

eigene medieneinrichtungen sollten folgendes enthalten:
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1. die etablierung von Regulierungseinrichtungen innerhalb der autochthonen, 
nationalen minderheiten zur Regulierung von medienbesitz, strukturen und 
Inhalten, wo nötig;

2. Zeitungen, Zeitschriften oder gedruckten sowie textbasierten medien für die 
Präsenz des geschriebenen Wortes in den medien,

3. mündliche medien (Radio) als ein Kommunikationsmittel für minderheiten,
4. audiovisuelle medien (fernsehen, filme usw.) als ein Kommunikationsmittel für 

minderheiten,
5. onlinemedien sowie traditionelle medienformen,
6. die entwicklung von gemeinschaftsmedien sowie anderer medienebenen.

Repräsentation in den Mehrheits-/Mainstream-Medien
mediensysteme arbeiten auf staatlicher und überstaatlicher ebene sowie auf lokaler, 
regionaler und nationaler ebene. Zur förderung des gegenseitigen Verständnisses, 
des sozialen Zusammenhalts und der toleranz ist es notwendig, das medienverhältnis 
zwischen mehrheits- und minderheitenbevölkerung zu entwickeln, damit folgendes 
gewährleistet ist:

1. Dort, wo Regulierungseinrichtungen für die Kontrolle von Inhalten und struk-
turen von minderheitenmedien verantwortlich sind, sollten sie die minderhei-
tengemeinschaft repräsentieren und die mitglieder solcher einrichtungen sollten 
ein Wissen über die autochthone, nationale minderheit und ihre sprache usw. 
mitbringen.

2. Die errichtung von bestimmten medien in der sprache der autochthonen, natio-
nalen minderheit sollte nicht die entwicklung der Vertretung von minderheiten 
in den medien der mehrheitsbevölkerung ausschließen:

i) hinsichtlich der Inhalte und ergebnisse, die kontrolliert werden sollen, muss 
gewährleistet werden, dass die autochthonen, nationalen minderheiten  in den 
audiovisuellen medien und textmedien ordnungsgemäß vertreten sind (z.B. in 
fernsehsendungen)

ii) hinsichtlich der strukturen, die durch die dafür zuständigen gremien kon-
trolliert werden sollen, muss sichergestellt werden, dass die Produktion der 
autochthonen, nationalen minderheiten an die mehrheitsbevölkerungen wei-
terverbreitet wird, z.B. dass einzelpersonen und firmen sendungen für die 
mehrheitsbevölkerung oder die sender der mehrheitsbevölkerung produzie-
ren können.

rESSoUrCEN FÜr DIE ENtwICKLUNG 
VoN INHALtEN
Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt und der Zugang zu ihnen sichergestellt 
werden, damit die medieninhalte von und für minderheiten der modernen Kommu-
nikation entspricht.
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1. Die Verfügbarkeit von mitteln, die die Produktion von qualitativ hochwertigem, 
audiovisuellem originalmaterial durch die minderheit ermöglicht.

2. Die Verfügbarkeit einer elektronischen sprachinfrastruktur (z.B. Rechtschreib-
prüfungen, elektronische Wörterbücher usw.) können alle sprachlichen funkti-
onen wie beispielsweise direkte untertitel unterstützen.

3. Die Verfügbarkeit von zusätzlichen Ressourcen für Übersetzungen, falls dies nötig 
ist, z.B. wenn nachrichtenagenturen Informationen nicht in der minderheiten-
sprache anbieten.

4. Die Verfügbarkeit von mitteln zur sicherstellung der Vielfalt auf kleinen märkten.
5. Die Verfügbarkeit von mitteln zur sicherstellung teurer medienformen auf klei-

nen märkten, um ein breites spektrum an genres zu gewährleisten.
6. Die Verfügbarkeit von mitteln zur sicherstellung des Zugangs von neuen ak-

teuren zur medienindustrie, um Kreativität und Innovation zu fördern.

AUSBILDUNG VoN QUALIFIZIErtEM PErSoNAL
medieninhalte werden in zunehmendem maße sowohl von Individuen als auch von 
organisationen produziert. es ist wichtig, dass Inhaltsproduzenten in ihrem tätig-
keitsbereich entsprechend ausgebildet werden.

1. Die ausbildung von medienfachkräften (Journalisten, Kamera, techniker usw.) 
muss in der sprache der minderheiten ermöglicht werden und sollte auf die Be-
dürfnisse der medienindustrie der minderheit ausgerichtet sein. 

2. staatliche ausbildungseinrichtungen müssen sicherstellen, dass ihre strukturen, 
die Bedürfnisse der minderheiten und ihrer medien widerspiegeln.

3. Die medienausbildung im minderheitenkontext muss sich den Bedürfnissen der 
gemeinschaft und der gesellschaft anpassen und muss genauso progressiv sein 
wie die der mehrheitsbevölkerung.

4. medienkompetenz muss als Priorität in anderen Bereichen wie ausbildung und 
öffentliche Information betrachtet werden und muss die minderheiten einschlie-
ßen.


